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Fortsetzung der Beschreibung von Arabien.

Sitten und Gebrauche der Araber.

Die verschiedene Stamme fuhren um
ter sich viele aber weder bluti-
ge noch lange daurende Kriege,
so bald aber einer von ihnen von

einem auswärtigen Feinde angegriffen wird,
so vereinigen sie sich alsobald um das gemeine
Wohl bestretten zu können. Die türkischen
Sultane haben sich sogar verbanden, einem
jeden Stamme Araber am Wegenach Mecka,
darfür daß er die Brunnen am Wege nicht
verderbt und die Pilgrim durch sein Gebiet
begleitet, eine gewisse Summe Gelds und Klei-
der zu geben, aber die türkischen Anführer
der grossen Karavanen sind viel zu stolz, als
daß sie die grossen arabischen Schechs vor
Prinzen erkennen wollen; die Araber schla-

gen und plündern dabero bisweilen die Ka-
ravanen. Abdulla pacha welcher die Ka-
ravane von Syrien kommandierte ließ 1756.
die vornehmsten Schechs von dem Stamme
Hard, freundschaftlich zu sich kommen, um die

gewohnten Geschenke zu empfangen; aber an-
statt zu bezahlen, ließ er ihnen die Köpfe
abschlagen, schickte diese als ein Zeichen sei-
ncs Sieges nach Konstantinopel. Die Kara-
vanen giengen in diesem Jahr stegreich nach
Mecka und wieder zurück. Das zweyte Jahr
nachher aber versammleten sich,da die Reisen-
den schon abgemattet, bey 8oooo Mann Ara-
Ver und plünderten die ganze Karavanen ; seit

der Zeit bezahseu die Türken willig, und noch
mehr als den gewohnten Tribut, um sicher

reifen zu können.
Noch etwas von den Sitten und Gebräu-

chen der herumstreifenden Araber. Die Ein-
wohner der arabischen Städte und denen an
der Seeseite sind wegen ihrer Handlung uud
Gewerbe dergeffallt mit Fremden vermischt,
daß sie vieles von ihren wahren Sitten und
Gebräuchen verlohren haben; die wahren
Araber aber, welche ihre Freyheit jederzeit
über allen Reichthum geschätzt haden, leben
tu abgesonderten Räumen unter Zelten und
beobachten die alte Regierungsform und Ge-
wohnheit ihrer Vorfahren. Sie nennen ihre
Adeltchen Schech. Ein Schech regiert über
seine ganze Familien und alle ihre Bediente;
mehrere grössere Schechs unterwerfen sich mit
Genehmigung der kleinern einem noch mäch-

tigern, und der ganze Stamm wird alsdann
nach der Famille des grossen Schechs benannt.
Sie sind alle gebohrne Soldaten, und treiben
zugleich die Viehzucht. Die grossen Schechs ha-
ben eine Menge Kamele, um sie in ihren
Kriegen zu gebrauchen und die Waaren der
Kaufleute daraus zu führeng den Ackerbau und
andere schwere Arbeiten überlassen sie ihren
Unterthanen. Die Städte gefallen ihnen so

wenig, und haben einen so feinen Geruch, daß
sie kaum begreifen/ wie Leute, die die Reinig-
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kit lieben, in selben wohnen können. Sie
sollen funs Tage lang ohne Wasser leben so es
die Noth erfordert/ und gleich bestimmen wie
tief fie an einer Stelle graben müssen/ um
Wasser zu bekommen, wenn fie nur das Erd-
reich und die darinn wachsenden Kräuter sehen»

Eine von den liebsten Speisen der Araber
sind die Heuschrecken, welches zwar den Eu-
ropàern eben so unbegreiflich, daß die Araber
Heuschrecken mit Vergnügen essen, als es den
Arabern, die niemals Umgang mit Christen
gehabt haben, unglaublich ist, wenn man. ih-
neu erzählt^ daß die Christen Austem, Krab-
den, Krebse u» d. gl. als eine angenehme
Speise gentessen. Indessen ist das eine so ge-
wiß, als das'andere. Die Heuschrecken wer-
den in allen arabischen Städten von Val el
mandeb an bis Basra auf Schnüren ge-
zogen zu Markt gebracht. Auf dem Berge
Gumara sah ich einen Araber, der sich einen
ganzen Sack voll gesammelt hatte. Man hat
verschiedene Manieren sie zuzubereiten. Ein
Araber in Egypten, von dem wir verlangten,
daß er gleich in unserer Gegenwart Heuschre-à essen sollte, warf sie ans eine glühende
Kohle und nachdem er sie hinlänglich gebra-
ten zu haben glaubte, faßte er sie bey dett
Springfüßen und dem Kopfe, und verzehrte
den Rest auf einen Biß. Wenn die Araber
eine grosse Menge Heuschrecken haben, so bra-
ten, oder dörren sie selbige in einem Ofen, oder
kochen und essen sie mit Salz. Ich habe selbst
niemals versucht Heuschrecken zu essen. Aber
der Consul Lucas, welcher sich einige Jahre
zu Sake aufgehalten, und daselbst den Ver-
such gemacht hatte, hat dem Herrn Confe-
renzrath lVascherslebe versichert, daß sie

ohngefehr eben so schmecken, als unsere klei-
neu geräucherten Vretlinger, welche von
Eckernförde aus Holstein kommen» Die Ara-
ber in dem Königreiche Marocco kochen die
Heuschrecken, und dörren sie aus den Dächern
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ihrer Hauser. Man siehet daselbst grosse
Körbe voll auf dem Markte. Weder Herr
Lneas hat in Sale, noch in Egypten oder
Arabien gehört, daß das Essen der Heuschre-
cken ungesund sey und Hundsmücken, oder
geflügelte Hundsläufe, zuwege bringe.

Die allgemeine Regel, der Mohammedaner
ist: kein Thier zu essen, welches Menschen
frißt, oder welches von Natur sucht, Men-
scheu zu zerreißen. Sie dürfen auch kein Thier
essen, welches von einem andern Thiere zerrls-
sen worden K A. E- wenn ein Hund nur
das Blut von einem Wildprete geschmeckt hat,
so ist es halal, nicht verboten. Die Moham-
medaner dürfen ferner kein bloß erschlagenes
Thier zur Speise brauchen. Z.E. ein eßbares
Thier, oder ein Vogel, der mit der Spitze
eines Pfeils, oder mit einer Kugel erschossen
worden, ist halal. Drehet sich aber der
Pfeil, nachdem er abgeschossen ist, und schlägt
das Thier, oder wird es mit einem Stock oder
Sleiu so geworfen, daß es davon stirbt, so
ist es haram. Angleichen, wenn ein ange-
schossener Vogel auf ein Hans oder Felsen
fallt, und noch so viele Kräfte hat, daß er
sucht, mit Flattern davon zu kommen, aber
herunter fällt, und durch den Fall stirbt,, so
ist es hr-ram. Die Mohammedaner dürfen
überhaupt kein Thier, und keinen Vogel essen,
der beym Sterben nicht Blut vergossen hat.
Wenn also ein reines Thier mit einem schar-
sen Stein so geworfen seyn sollte, daß er ge-
blutet hat, oder wenn es geworfen worden,
oder gefallen ist, und nur so lange lebt, daß
der Jäger ihm die Kehle abschneiden kann,
so ist es nicht verboten zu essen. Da aber ein
wahrer Mohammedaner nicht das geringste
unternehmen soll, ohne die Worte Bism
allah akbav zu sagen; so muß auch ei«
Jager allezeit diese Worte sprechen, oder we-
nigstens denken, so oft er ein Wild anschießt,
oder seine Hunde und Falken es erwischen.
Z Weil



Weil endlich ein eifriger Mohammedaner
nicht allezeit versichert seyn kai-n, Saß das
Thier nach allen Regeln der Religion qewd-
ter morden ist, so ist dieses vielleicht ble Ur-
fache warum die m den Städten wohnenden
Araber und Türken inchl so grosse Liebyaber
von Wildprei sind, als die Enrovaer.

Zu den erlaubten Speisen rechne- man eine
Krähe mil einigen weissen Hedern, den Storch,
die Heuschrecke. Ueberhaupt ist mar den
Mohammedanern verboten, Blut;u gemessen;
allein die Leber und Milz ist erlaubt, doch
essen sie solche überaus selten. Zu den unrei-
yen Thieren rechnet man den Löwen und alle
Thiere vom Katzengeschlechle, den Tiger und
aile Raubvögel. Denen Hanestten ist auch
der Fuchs, eine Art grosser Ratzen, und em
grosser Vogel, welcher Aas sucht, verboten;
ingleichen der Frosch, Stachelige!, die Schild-
kröten, die Wespen, die Schlange, den Seor-
pion. Denen Hanestten soll auch der Genuß
des Pferdefleisches untersaget seyn; so wie es
den Schafeiten erlaubt seyn soll.

Von allen Thieren, welche im Wasser le-
Ven, essen die Mohammedaner bloß Fische,
lind nicht einmal, wie leicht zu vermuthen,
von allen Sorten. Diejenigen, welche für
rein oder eßbar gehalten werden, sollen nach
den Büchern der ältern mohammedanischen
Gottesgelebrken mit dem Neye gefangen, oder
wenn sie mit hohem Wasser ans Land gelrte-
hen, und zurückgeblieben stnd, lebendig mit
Händen gegriffen werden. Indessen fangen
die Mohammedaner sie auch sezt, wenigstens
auf dem Euphrat, mit Angeln, und mit dem
Saamen, welcher di- Fzsche betäubet. Die
größten mohammedanischen Gelehrten sind
Bisweilen nicht einig, wie die eßbaren Fische
beschaffen seyn sollen. Denn Gchafei und
Maleki sollen erlauben, die todlgesundenen,
aber mcht verdorben-» Fische zu essen; Ha-
nesi und Hcmbttli aber sollen es verbleien.

Einige haben auch untersucht, ob à Stück
von einem Fische, das auf dem Wasser schwtm-
met, gegessen werden könne? und man ist der
Meinung, daß dieses erlaubt sey, wena mau
Zeichen studel, daß der Fisch durch ein Messer
oder Schwerst, qerodtel worden sey; weil
man alsdann vermuthet, daß die Worte
Lism allah akbar über ihn gesprochen
worden. Lebendige Fische erinnere ich mich
niMt bey den mohammedanischen Fisàn M-
sehen zu haben; die Fischer zu Dsjiddcl
und Tohe;a brachten die ihrigen immer ivdt
ans Land- Sie hatten ste also vermuthlich
gleich über die Kehle geschnitten, ehe ste von
selbst starben, und dadurch unbrauchbar wer-
den konnte«. Indessen sind Mohammedaner
nicht so eifrige Anhänger ihrer Religion,
daß sie lieber hungern, oder gar sterben,
als von einem unreinen Thiere esse« sollte«.

Ihre Manier sich über Schimpfwörter
zu vergleichen.

Wenn aber ei« Schech unter Bedouinen
mit einer ernsthaften Mine zu dem andern
sagt: Deine Mütze (Turban) ist unrein!
ober sitzet schief! oder setze deine Mütze besser!
u. d. gl. so glaubet der Beleidigte, daß er
eben sowohl, als ein europäischer Kavalier,
der einen andern wegen eines un bedachtsam m
Worts erwürgen will, ehren halber verpflich»
tet sey, nicht nur dem Beleidiger, sonder»
auch seinen männlichen Anverwandten, nach
dem Leben zu trachte». Man erzählte mir
hievon zu Basra folgende Geschichte, die sich

vor etwa zehn Jahren in der Nähe dieser
Stadt zugetragen haben soll.

Ein angesehener Man» von dem Stamme
Montesidsj hatte seine Tochter an eine»
Araber zu Korne verheirathet- Nicht lange
nach der Hochzeit frug ihn ein Araber vo«
einem andern Stamme, welcher gleichfalls
unter dem grosse« Stamme Montefidsj ste-



Net/ in einem Kaffeehanse etwas spöttisch: Ob
er der Vater der jungen und schönen Frau
des N. N. wäre? Dieser vermuthete/ daß

man die Ehre seiner Tochter im Verdacht
hatte / und Verließ sogleich die Gesellschaft

um den Kopf feiner Tochter zu holen. Bey
feiner Zurückkunft hatte sich der andre aus

Forcht vor der Rache bereits entfernet. Der
Beleidigte suchte nachher nichts so sehr / als
das Unrecht, welches ihm und seiner Toch-
ter widerfahren war, zu rächen. Er bemü-

Hete sich lange Zeit vergebens, den Belet-
diger selbst zu finden, indessen tödtete er ver-
schiedene Anverwandten seines Feindes, und
legte auch sogar Hand an seine Bedienten und

an sein Vieh. Weil der Beleidiger endlich
seinen Untergang unvermeidlich sahe, und kein

Mittel wußte, sich zu retten; so bot er dem

Oberhaupt der Jauitfcharen und Gouverneur
zu Korne eine grosse Summe, wenn er seinen

Feind anhalten, und ihm das Leben nehmen
wollte. Der Aga forderte diesen vor sich,
und verlangte, daß er sich versöhnen möchte.

Er wollte aber nichts von einem Vergleiche
hören, sondern bestuhnd darauf, seinen Feind
zu tödten. Der Aga drohete ihm selbst das
Leben zu nehmen, und ließ dazu, um ihn zu
schrecken, einige Anstalten machen. Weil er
aber so standhaft war, daß er den Tod für
nichts gegen die erlittene Schande und den

Verlust seiner Tochter achtete; so entschloß
sich der Aga mit einige» vornehmen Arabern,
aus Achtung gegen die ehrliebende Gesinnung
dieses Mannes, ihm Genugthuung zu ver-
schaffen, so gut es möglich war. Man ward
einig, daß der Beleidiger dem Beleidigten
seine eigene Tochter mit einer bestimmten Aus-
steuer an Geld, Pferden, Waffen, u. d. gl.
geben sollte. Dieser hörte zwar nachher aus,
weiter Rache zu suchen, aber der Beleidiger
durfte doch niemals wieder vor den Augen
Anes neuen Schwiegersohns erscheinen»

Die Gastfreiheit der Araber.

Die Gastfreyhett der Araber ist von je her
berühmt gewesen, und ich glaube, daß auch
die jezigen Araber dieselbe nicht weniger üben,
als ihre Vorfahren. Die Araber nöthigen
auch einen jeden, der sie bey Tische antrift,
mit zu essen, er mag ein Christ, oder Mo»
hammedaner, vornehm, oder geringe sey».
Ich habe in den Karavanen oft mit Vergnü-
gen gesehen, daß sogar arme Eseltreiber die
Vorbeygehenden genöthiget haben, an ihrer
Mahlzeit Theil zu nehmen. Und wenn gleich
die meisten höflich dankten, so theilten sie

doch mit freudiger Mine das wenige, was sie

an Brod und Datteln hatten, mit andern,
die es annehmen wollten. Es befremdete mich
deswegen nicht wenig, da ich nachher in der
Türkey sahe, daß bisweilen reiche Türken sich

in einen Winkel setzten, um nicht nöthig zu
haben, denen, die sie etwa bey Tische hätten
ansteffen können, etwas von ihrem Essen

darzubieten. Man hält darfür, daß, wenn
ein Schech der Bedouinen ein Stück Brod
mit einem Reisenden isset, dieser gewiß ver-
sichert seyn könne, er werde ihn aufs mög-
lichste beschützen. Ein Reisender thut deswe«

gen sehr wohl, wenn er mit seinem Führer
auf diese Art bald Freundschaft macht. Man
zweifelt aber, daß die Araber in den Städ-
ten, und die Türken überhaupt, sich einem
Reisenden für eine Mahlzeit sehr verpflichtet
halten.

Meldung der Araber.
Der gemeine Araber hat nur eine Mü-

tzen auf dem Kopfe, und seinen Sasch nach-
läßig darum gebunden. Einige haben Bein-
kleider und ein Hemde, viele aber statt dersel-
den nur ein Tuch, welches ihnen von der
Hüfte bis an die Knie herunter hänget, einen
grossen Gürtel mit ihrer Jgmbrg vor dem

Leihe



Leibe/ und noch ein grosses Tuch/ lose auf
der Schulter. Sie gehen übrigens nackend,
haben selten Schuhe. Man kann also leicht
denken / daß die Haut unter iMn Füssen seh?

dicke und hart werden müsse.^ In bergichten

und also kältern Gegenden trägt der gemeine

Mann auch Schaafpelze. Die vornehmen

Araber haben zwar Taschen in tkrer Weste?
nemltch eine au der einen Seite, und eine auf
der Brust. Die vom mittlern und geringern
Stande aber verwahren ihren kleinen Geld«
Beutel, ihr Feuerzeug, Schnupftuch, u. d. gl.
in ihrem grossen Gürtel.

Räthsel.
r. 4.

Aste Menschen brauchen ihn, aber keiner Wenn man fle auf die Füße sezt, so gche«

braucht ihn mehr als einmal. sie auf den Köpfen.

2. f.
Es ist in Kinder Händen, und Arme und Man wünscht es sich, und wenn man es

Reiche wünschen es sich. hat, so behält mau es selten lange.

z. 5.

Den einen richtet er auf, den andern ES verdunkelt und erheket, es vermehret
Wirft er zu Boden. und vermindert zugleich.

Die Atchösung übers Jahr.)

L X ^ lì à e
aus dem Mandatenbuch der Stadt Bern/

Wegen VerSott aller fremden Calender».

Schultheiß und Räth der Stadt Bern, thun kund hiemitz Alsdann
mit besonderem Mißfallen Wir wahrnehmen müssen, daß Unsern Ordnungen zuwider allerhand
Bücher im Land den Unsrigen angetragen, und in grosser Anzahl verkaust werden, die vielerlei
bedenkliche Sachen in sich halten; ja sechsten dergleichen den alljährlich ausgebenden Calender«
einzuverleiben man sich bemühet :c. Daß demmach Wir, aus Landsväterlicher Vorssrg, Unser

unterm zten Merzen lezchin deßthalb publicierten Verbvtl zu erfrischen, erforderlich und nothwendig
erachtet; gestalten wir alles Hustere», Handle» und Feiltragen dergleichen Büchern, und aller
anderer, als der sogenannten Bern » Calender«, so mit dem gedruckten Bären bezeichnet und

privilegiert, zu allen Zeiten völlig, und bey Poen der Confiscation, auch Obrigkeitlicher Ungnad, alles

Ernsts hiemit gänzlich verbotten haben wollen; inmasseu mänmglich Unserer Angehörige», biß Verbot!
in Acht zu nehmen, mW sich selbst vor Schaden zu seyn wissen wird. Datum den zi
msnat l?;s.
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